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SACHLICHKEIT 
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ÖFFENLICHEN DEBATTE?

Undifferenzierte Berichterstattung
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Irrglaube # 1

 Investor-Staat-Schiedsverfahren, wie in TTIP und CETA vorgesehen, 

ermöglichen Unternehmen, Regierungen zu verklagen, sobald ihre 

Gewinne durch neue Gesetze geschmälert werden. Sie können 

Regierungen so abhalten, neue Gesetze zu erlassen, oder zwingen, 

Gesetzesänderungen rückgängig zu machen. 
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Realität 

 Investoren haben Risiko ihres Investments selbst zu tragen, zu diesem 

Risiko gehört auch Änderung der gesetzlichen Lage

 Legislative Maßnahmen keineswegs automatisch Eingriff in Rechte eines 

Investors 

 Keine Möglichkeit zur Bekämpfung, wenn Gesetz zur Verfolgung eines 

legitimen Zwecks erlassen wird, und ausländische Investoren nicht 

diskriminiert

 TTIP/CETA bewirken keine Einschränkung der Gesetzgebung, sondern 

Schutz vor willkürlicher, ungerechter Behandlung von Investoren durch 

Staaten
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Irrglaube # 2

 Investitionsschutzverträge begünstigen ausländische Investoren 

gegenüber inländischen Unternehmen. Ausländische Unternehmen 

haben durch CETA und TTIP im Ergebnis mehr Rechte als inländische 

Unternehmen. 
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Realität 

 Investitionsschutzabkommen beruhen immer auf Gegenseitigkeit

 Europäische Investoren haben dieselben Klagerechte gegen 

USA/Kanada, wie US-amerikanische/kanadische Investoren gegen 

europäische Staaten

 Keine materiell-rechtliche Begünstigung, Schaffung eines einheitlichen 

Standards für Investoren aus allen Vertragsstaaten 
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Irrglaube # 3

 Investor/Staat Schiedsgerichte sind „Schattengerichte“. Die 

Verhandlungen und das Urteil bleiben stets geheim, es wird also eine 

Schattenjustiz parallel zur stattlichen Gerichtsbarkeit geschaffen, über 

welche es keinerlei Informationen gibt. 
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Realität 

 Systematische Veröffentlichung von Informationen über Klagen und 

Schiedssprüche, zum Teil in Online-Datenbanken 

 UNCITRAL Transparenzregeln in TTIP und CETA

 Auch in staatlichen Verfahren werden vergleichbare 

Auseinandersetzungen nicht vollständig öffentlich geführt (Schutz von 

Betriebsgeheimnissen, etc.)
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Irrglaube # 4

 Schiedsrichter bevorzugen systematisch Investoren und haben ein 

Eigeninteresse am Erhalt des Systems. 
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Realität  

 36,7 % aller abgeschlossenen Verfahren zum Vorteil der Staaten 

entschieden worden, 34,4 % unterbrochen oder beigelegt, nur 26,5 % 

aller Verfahren zu Gunsten der Investoren 

 Keinerlei Hinweise auf Befangenheit von Schiedsrichtern 
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Investment Court System (ICS)

 ICS implementiert in: CETA, EU-Vietnam Freihandelsabkommen, TTIP-

Vorschlag der EU

 Best practices und Innovation 

 Verbindung von mehreren Verfahren

 Abweisung offenkundig ohne Rechtsgrund erhobene Klagen

 Ausschluss von Briefkastenfirmen

 Präzise Definitionen

 „Right to regulate“ ausdrücklich festgeschrieben

 Transparenz: 

 UNCITRAL Transparenzregeln für Investitionsschiedsverfahren (2013)

 Partizipation

 Weitgehende Beteiligung durch NGOs und internationale Organisationen
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Investment Court System (ICS)

 Berufungsinstanz

 Sehr weitgehender Umfang der Berufung möglich

 Rechtliche Beurteilung

 Tatsachenwürdigung

 Kohärenz der Rechtsprechung

 Die Richter

 Keine freie Wahl der Parteien 

 Keine Waffengleichheit der Parteien

 Politisierung der Richterernennung nicht ausgeschlossen

 Vollstreckbarkeit in Drittstaaten

 Fast weltweite Vollstreckbarkeit von Schiedssprüchen

 Ausdrückliche Gleichstellung der ICS-Entscheidung mit Schiedssprüchen

 Drittstaaten sind nicht daran gebunden
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CONTACT DETAILS
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